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Zitat von Dionysos

Bei Beurlaubung wegen Angehörigenpflege besteht die Beihilfeberechtigung weiterhin.

Genau, wenn man z.B. wegen der Betreuung von Kindern unter 18 Jahren beurlaubt ist,
bekommt man weiterhin die Aufwendungen über die Beihilfe erstattet. Auch bei der KV ändert
sich nichts.
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